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Vermieter:

Stiftung der Schweizer Schuljugend zur Erhaltung des 



Schlachtfeldes von Morgarten

Mieter:

.......................................................................................................




.......................................................................................................

Der Vermieter überlässt dem Mieter das „Hölzerne Zelt“ zur naturfreundlichen und rücksichtsvollen Benützung.

Belegungsdauer:
Von ................................. Ankunftszeit .........................




Bis .................................   Abreisezeit ..............................

Mietpreise:

Mit Übernachtung:

Fr. 15.- pro Person pro Nacht (zuzüglich Kurtaxe) 


Ohne Übernachtung:

- für Schulen, Jungwacht, Blauring, Pfadi

     eine Tagespauschale von Fr. 50.- 

- für Familien, Vereine pro Person Fr. 5.-

    (Mindestbeitrag Fr. 80.-)


Inbegriffen:
Die Benützung der folgenden Einrichtungen ist inbegriffen:

Teeküche mit Geschirr und Besteck, Aufenthalts- und Schlafraum, sanitarische Einrichtungen, Rastplatz vor dem Gebäude und auf der anderen Seite der Strasse, Veloabstellraum. Reinigungsmaterial ist vorhanden.

Nicht inbegriffen:
Kehrichtentsorgung; Kerichtsäcke können bei der Verwaltung im Morgartenhaus bezogen werden

Mitzubringen:
Küchenwäsche

Aus hygienischen Gründen ist die Verwendung eines persönlichen Schlafsacks obligatorisch.
Für die Benützung der Räumlichkeiten sind Hausschuhe mitzubringen.

Abrechnung:
Die Rechnung wird am Abreisetag erstellt und ist ohne Abzüge bar zu bezahlen.

Reservation:
Für die Reservationen, Übergabe und Abnahme sowie Verwaltung des Gebäudes ist zuständig:


Familie Josef Appert, Morgartenhaus, Ägeristr. 81, 6417  Sattel, Telefon 041 835 19 65, Natel 079 424 12 06, E-Mail: josef.appert@sz.ch
Hausordnung:
Die beiliegende Hausordnung ist ein integrierender Bestandteil des Mietvertrages. Ab Schlüsselabgabe haftet der Mieter für Beschädigungen an Gebäude und Mobiliar.
Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags anerkennt der Mieter die Hausordnung. 

Schlussreinigung:
Der Mieter ist verpflichtet, die Räumlichkeiten, das Küchengeschirr, die Toiletten und das umliegende Gelände in einem tadellosen und sauberen Zustand zu hinterlassen. Es dürfen keine Lebensmittelresten, Flaschen, Zeitungen, Kartonschachteln etc. zurück gelassen werden. 
Ungenügend erfolgte Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten werden in Rechnung gestellt.

Die Schlussabrechnung wird erst nach der Gebäuderückgabe erstellt und gilt als Entlastung des Mieters.

Abgabe:
Die Räumlichkeiten müssen bis 12.00 Uhr mittags abgegeben werden.


Bei Tagesvermietungen erfolgt die Abgabe nach Vereinbarung.

Festbetrieb:
Der Mieter darf keinen Festbetrieb für Dritte führen. 


Der Mieter 





Der Vermieter

...........................................    Unterschrift            .....................................................

...........................................    Blockschrift  
   .......................................................

..........................................    Ort und Datum
   .......................................................

Mietvertrag





Hölzernes Zelt „Letzi“� Schornen


6417 Sattel
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